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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §135;

1. BAO § 135 heute

2. BAO § 135 gültig ab 21.08.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2003

3. BAO § 135 gültig von 30.12.1989 bis 20.08.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 660/1989

4. BAO § 135 gültig von 19.04.1980 bis 29.12.1989 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Gemäß § 135 BAO in der Fassung BGBl 1980/151 kann die Abgabenbehörde Abgabep;ichtigen, die die Frist zur

Einreichung einer Abgabenerklärung nicht wahren, einen Zuschlag bis zu 10 Prozent der festgesetzten Abgabe

(Verspätungszuschlag) auferlegen, wenn die Verspätung nicht entschuldbar ist. Bereits leichte Fahrlässigkeit schließt

die Entschuldbarkeit aus. Ein Verschulden des Vertreters triAt den Vertretenen; der Verspätungszuschlag ist dem

Vertretenen gegenüber festzusetzen (vgl. Ritz, BAO3, § 135 Tz 4, 10 und 11, mwN).Gemäß Paragraph 135, BAO in der

Fassung BGBl 1980/151 kann die Abgabenbehörde Abgabep;ichtigen, die die Frist zur Einreichung einer

Abgabenerklärung nicht wahren, einen Zuschlag bis zu 10 Prozent der festgesetzten Abgabe (Verspätungszuschlag)

auferlegen, wenn die Verspätung nicht entschuldbar ist. Bereits leichte Fahrlässigkeit schließt die Entschuldbarkeit aus.

Ein Verschulden des Vertreters triAt den Vertretenen; der Verspätungszuschlag ist dem Vertretenen gegenüber

festzusetzen vergleiche Ritz, BAO3, Paragraph 135, Tz 4, 10 und 11, mwN).
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